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Neue Biozidverordnung ab 01.01.2016

fliegende Schädlinge bekämpft am :

kriechende Schädlinge bekämpft am: 

Köderboxen siehe Betriebsskizze / Lageplan:  siehe Rückseite

Datum Köderbox 1 Köderbox 2 Köderbox 3 Köderbox 4 Köderbox 5 Köderbox 6 Bekämpfung = Gift

Fraß nachgelegt Fraß  nachgelegt Fraß nachgelegt Fraß nachgelegt Fraß nachgelegt Fraß nachgelegt Monitoring = Haferflo

z.B.01.01.2000 nein nein ja ja nein nein ja ja ja ja nein nein Bek. ☒    Mon. ☐

rechts ankreuzen Bekämpfung mit Gift oder Monitoring mit z.B. Haferflocken o. kein Befall erkennbar, keine Laufspuren, natürliche Abwehr durch Hund oder Katzen

Bek. ☐     Mon. ☐

Bek. ☐     Mon. ☐

Bek. ☐     Mon. ☐

Bek. ☐     Mon. ☐

Bek. ☐     Mon. ☐

Bek. ☐     Mon. ☐

Bek. ☐     Mon. ☐

Bek. ☐     Mon. ☐

Bek. ☐     Mon. ☐

Bek. ☐     Mon. ☐

Bek. ☐     Mon. ☐

Bek. ☐     Mon. ☐

Bek. ☐     Mon. ☐

Bek. ☐     Mon. ☐

Bek. ☐     Mon. ☐

Bek. ☐     Mon. ☐

Anwender: Unterschrift: Mittel:

Bekämpfung: Monitoring:

Der Anwender bestätigt mit seiner Unterschrift, daß er über einen Sachkundenachweis gemäß Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung 

verfügt: Sofern Rodentizide der 2. Generation eingesetzt werden: Brodifacoum, Bromadiolon, Difenacoum, Difethialon, Flocoumafen;
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Alternativen sofern keine Sachkundenachweis und kein externer Schädlingsbekämpfer:

aber auch hier muss umseitige Liste geführt werden, wann welche Stelle auf Befall kontrolliert wurde.

Neu ab 2022 Bekämpfung oder Monitoring:

Eine Dauerbeköderung mit Ratten-/Mäusegift ist nur externen Schädlingsbekämpfern vorbehalten. Der "normale Anwender"

muss sofern kein Befall mehr erkennbar ist, die noch ausgelegten Bekämpfungsmittel entsorgen und durch "Lockmittel" wie

Haferflocken, Reis, etc. ersetzen, und diese auf Verbrauch kontrollieren, ein sogenanntes Monitoring führen.


